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Fall 5 

 

Themen: Auskunfts- und Informationsrechte der Gesellschafter, 

Geschäftsführerhaftung, Entlastung, Beschlusskontrolle, Minderheitsrechte 

 

Anton ist alleinvertretungsbefugter Geschäftsführer der A-GmbH, an der er auch mit 60% 

beteiligt ist. Weitere 20 % hält seine Frau Berta und die restlichen 20% Christoph. Die A-

GmbH ist im Bereich der Immobilienentwicklung tätig. Anton erteilt für das momentan von 

der A-GmbH betriebene Bauprojekt Kirchengasse 20, 1070 Wien einen Baumeisterauftrag an 

den befreundeten Baumeister Dietmar. Der vereinbarte Werklohn von EUR 1.000.000,- ist 

dabei um 5% höher als derjenige, der bei einem Vergabeverfahren (gemeint ist ein „privates 

Vergabeverfahren“, wo man einfach eine Mehrzahl an Baumeistern um die Legung eines 

Angebots bittet, und die nachfolgende Auftragserteilung an den Bestbieter) erzielbar gewesen 

wäre. 

 

Im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung soll auch über die Entlastung des Anton 

abgestimmt werden. Christoph erkundigt sich, wie denn der der Generalversammlung 

vorgelegte Werkvertrag mit Dietmar zustande gekommen sei. Anton erklärt, mit Dietmar 

immer gut zusammengearbeitet zu haben und deshalb ohne weitere Angebotssondierung den 

Auftrag „nach harten Verhandlungen“ direkt erteilt zu haben. Die Entlastung wird zur 

Abstimmung gestellt. Anton und Berta stimmen dafür, Christoph dagegen. Anton stellt als 

im Gesellschaftsvertrag berufener Versammlungsleiter fest, dass damit die Entlastung erteilt 

ist. Christoph erklärt daraufhin, dass er sich „das nicht gefallen lässt und dagegen etwas 

unternehmen wird“. 

 

Fragen: 

Was kann Christoph unternehmen? Prüfen sie dabei insbesondere 

1. Kann er nähere Informationen zu den Details des Werkvertrags erlangen, wie 

insbesondere zur diesbezüglichen Korrespondenz? 

2. Bestehen Schadenersatzansprüche der A-GmbH, welche Bedeutung kommt dem 

Entlastungsbeschluss zu? 

3.  Kann Christoph gegebenenfalls bestehende Schadenersatzansprüche der A-

GmbH gegen Anton durchsetzen? 

 


